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Die vorgenannten Angaben sind ohne Gewähr und begründen keinen Anspruch auf eine Eintragung der technischen Änderung. 

Checkliste (benötigte Unterlagen) 

 

für die Neusiegelung von Kennzeichen: 

 

o Vollmacht bei Erledigung durch Dritte 

o Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) 

o Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO 

o Alle Kennzeichen für das Kraftfahrzeug / den Anhänger  

 

Wichtig! 

 

Für die Neusiegelung benötigen Sie keinen Termin. Sie können die Zulassungsstelle jederzeit während 

der Öffnungszeiten aufsuchen und sich an den Check-in-Terminals im Eingangsbereich oder im 

Warteraum eine Wartenummer ziehen. Dieses gilt nicht für andere Dienstleistungen der 

Zulassungsstelle. 

 

Es wichtig, dass alle Kennzeichen für das Kraftfahrzeug vorgelegt werden, da die 

Druckstücknummern auf den Stempelplaketten gegengeprüft werden müssen! 
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